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lagen, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände durch 
Maßnahmen der Instandhaltung und Instandsetzung zu ge
währleisten.

(3) Die Vermieter von Wohnstätten sowie die Leiter und 
die Eigentümer von Objekten und Einrichtungen haben ent
sprechend den spezifischen Bedingungen in den Wohnstätten, 
Objekten und Einrichtungen die erforderlichen Festlegungen 
zur Gewährleistung des Brandschutzes, wie z. B. über das 
Verhalten beim Bemerken eines Brandes oder die Art und 
Weise der Alarmierung, der Feuerwehr, zu treffen. Die An
forderungen an das brandschutzgerechte Verhalten sind den 
Mietern und anderen Nutzern zur Kenntnis zu bringen.

(4) Die Vermieter von Wohnstätten spwie die Leiter und die 
Eigentümer von Objekten und Einrichtungen haben zu 
sichern, daß Räume, in deinen das Rauchen und der Umgang mit 
offenem Feuer oder Licht untersagt sind, sowie vorhandene 
Brandschutztüren, Bedienungseinrichtungen für Rauchabzüge, 
Feuermelder, Wandhydranten, Anschlüsse für Trockensteig
leitungen und Notausgänge durch Hinweisschilder gekenn
zeichnet sind.

§ 3
Die Mieter und anderen Nutzer von Wohnstätten, Objekten 

und Einrichtungen sowie von Büro- und Gewerberäumen 
haben den Vermieter von Wohnstätten, den Leiter oder den 
Eigentümer von Objekten und Einrichtungen sowie von 
Büro- und Gewerberäumen oder von diesen Beauftragte 
über festgestellte Mängel im Brandschutz an den Anlagen 
und Einrichtungen gemäß § 2 Absätze 1 und 2 zu informie
ren. Für die Beseitigung anderer Mängel im Brandschutz 
sind sie selbst verantwortlich.

§ 4
Elektrische Geräte

(1) Zum Anschluß elektrischer Geräte und Anlagen dürfen 
nur betriebssichere und zulässige Leitungen, Schnüre, Steck
dosen, Stecker, Schalter und dergleichen benutzt weiden. 
Bei der Benutzung elektrischer Geräte und Anlagen sind 
die Festlegungen der Hersteller in Bedienungsanleitungen 
u. ä. einzuhalten.

(2) Elektrische Koch- und Wärmegeräte, die nicht für den 
Dauerbetrieb zugelassen sind, müssen während der Benut
zung beaufsichtigt werden.

(3) Elektrische Koch- und ähnliche Geräte sowie Gefäße, 
in denen mit Tauchsiedern Flüssigkeiten erwärmt werden, 
sind bei der Benutzung so aufzustellen, daß eine ungewollte 
Wärmeübertragung auf brennbare Stoffe verhindert wird. 
Das gilt auch für erhitzte Bügeleisen, Lötkolben, Ondulier
stäbe u. ä.

(4) Bei der Benutzung von elektrischen Wärme- und Strah
lungsgeräten ist in wärmestrahlender Richtung der in der 
Bedienungsanleitung bzw. in Rechtsvorschriften einschließlich 
Standards genannte Mindestabstand zu brennbaren Gegen
ständen einzuhalten.

(5) Das Uberbrücken elektrischer Sicherungen ist nicht ge
stattet. Für das Absichern elektrischer Anlagen sind Siche
rungen in zulässiger Amperezahl zu verwenden. §

§ 5 
Feuerstätten

(1) Das Aufstellen, der Einbau sowie der Betrieb von Feuer
stätten für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe, von 
Herden sowie von elektrischen Raumheizgeräten (nachfol
gend Feuerstätten und Raumheizgeräte genannt) hat entspre
chend der Bedienungsanleitung des Herstellers bzw. den 
Rechtsvorschriften einschließlich Standards zu erfolgen.
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(2) Holz, Wäsche und andere brennbare Stoffe sind nicht 
auf, an, in, über und unter in Betrieb befindlichen Feuer
stätten und Raumheizgeräten sowie an Rauchabzugsrohren 
zu trocknen, zu lagern bzw. aufzubewahren. Bohnerwachs, 
Teer, Bitumen u. ä. darf nicht auf Feuerstätten und Herden in 
Wohnstätten, Objekten und Einrichtungen sowie Büro- und 
Gewerberäumen erwärmt werden. Dicht abschließende, mit 
einer nichtbrennbaren Abdeckung versehene oder mit dem 
Herd abschließende Herdkästen sind zur Aufbewahrung von 
festen Brennstoffen zulässig.

(3) Feuerstätten und Herde sind nur mit den vom Herstel
ler vorgeschriebenen Brennstoffen zu betreiben. Feuerstätten 
und Herde für feste Brennstoffe dürfen nicht unter Verwen
dung brennbarer Flüssigkeiten, Bohnerwachs u. ä. in Betrieb 
gesetzt werden" Der Transport glühender Brennstoffe von 
und zu Feuerstätten oder Herden ist nicht gestattet.

(4) Feuerstätten für feste Brennstoffe, die auf brennbaren 
Fußböden oder Fußbodenbelägen aufgestellt sind, müssen bei 
der Inbetriebnahme bis zum Schließen der Feuerstätte sowie 
bei der Ascheentleerung eine nichtbrennbare Vorlage vor der 
Feuerungs- bzw. Ascheöffnung haben, die mindestens 330 mm 
vor und 120 mm beiderseits seitlich der Öffnungen den Fuß
boden abdeckt. Ist die Vorlage mit einem mindestens 30 mm 
erhöhten Rand an den Außenkanten versehen, können die 
Abmessungen um 50 % verringert werden.

(5) Das Ausbrennen von Ruß aus Feuerstätten, Herden 
und Verbindungsstücken darf nur vom Schornsteinfegermei
ster vorgenommen werden.

(6) Das Betreiben von Teerkochern in Wohnstätten, Objek
ten und Einrichtungen sowie Büro- und Gewerberäumen ist 
untersagt. Wird Teer, Bitumen u. ä. im Freien erwärmt, so 
muß zu Wohnhäusern, Objekten und Einrichtungen ein Min
destabstand von 5 m vorhanden sein. Brennbare Stoffe sind 
im Umkreis von 1 m zu entfernen.

(7) Holzkohlegrills sind so zu betreiben, daß brennbare 
Stoffe und Gegenstände durch Funkenflug bzw. Versprühen 
von glühenden Teilchen nicht entzündet werden können.

- § 6

Aufbewahrung von Asche

(1) Der Transport und die Aufbewahrung von Asche hat 
in nichtbrennbaren Behältnissen mit nichtbrennbarer Abdek- 
kung zu erfolgen. Die Aufbewahrung darf nicht auf oder 
unter Treppen und Podesten sowie auf Böden, in Kellern und 
in der Nähe von brennbaren Gegenständen erfolgen.

(2) Die Behältnisse für das Aufbewahren der Asche müs
sen mindestens 10 m von Gebäuden mit leichtbrennbaren 
Stoffen, wie Scheunen, Stallungen u. ä., sowie von Objekten 
und Einrichtungen mit brennbarer Außenwand bzw. brenn
barer Wetterschale entfernt sein.

§ 7 

Schornsteine

(1) Bei der Lagerung oder Aufbewahrung brennbarer Stoffe 
auf Böden muß zu Schornsteinen ein Mindestabstand von 1 m 
vorhanden sein.

(2) Schornsteine dürfen nicht durch Anbringen von Trage
konstruktionen, Haltevorrichtungen u. ä. sowie durch Ein
schlagen von Haken und Nägeln beschädigt werden.

(3) Kabel, Leitungen, Rohre ü. ä. sind nicht durch Schorn
steine zu verlegen.

(4) Nicht mehr benutzte Öffnungen in Schornsteinen für 
Rauchrohre und Räucherkammern sind mit nichtbrennbarem 
Material in voller Mauerstärke dicht zu verschließen.


